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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Digitalisierung, Automatisierung, demografi-

scher Wandel und knapper werdende Fach- und 

Arbeitskräfte beeinflussen auch die Aufgaben 

der Arbeitsschutzverwaltung, die immer kom-

plexer und breiter werden. Den daraus erwach-

senden Herausforderungen für den Arbeits-

schutz müssen wir uns stellen.  

Die Kernaufgaben im Arbeitsschutz stehen wei-

terhin im Fokus dieses Berichtes. Ziel ist unter 

anderem weiterhin das Zurückdrängen arbeits-

bedingter Unfall- und Gesundheitsgefahren in 

den Betrieben. Auch im Jahr 2023 standen die 

Betriebskontrollen in Klein- und Mittelbetrieben 

sowie in Branchen mit hohen Arbeitsbelastun-

gen wie dem Baugewerbe, der Pflege oder dem 

Transportgewerbe im Vordergrund. Es bleibt da-

bei notwendig, die Einhaltung von geltenden Ar-

beitsschutzpflichten zu überprüfen, um Arbeits-

schutzdefizite aufzudecken und die klassische 

Arbeitsschutzorganisation und damit gesunde 

Arbeitsbedingungen in den Betrieben zu stär-

ken. 

Die Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedin-

gungen und moderner Technik spielen dabei 

ebenso eine wichtige Rolle wie das soziale Mit-

einander der Menschen im Betrieb. Die Gewin-

nung und Bindung von Fachkräften wird für die 

Unternehmen immer wichtiger. Das geht nur mit 

attraktiven Arbeitsbedingungen. Gesunde Ar-

beit schafft Lebens- und Arbeitsqualität und 

bringt sozialpolitische und wirtschaftliche Inte-

ressen zusammen. Unternehmen mit einem gut 

funktionierenden innerbetrieblichen Arbeits-

schutzsystem sind gleichzeitig besser für die 

verschiedenen Krisen gerüstet.  

Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 

befindet sich auch auf dem Weg die Kontroll-

quote schrittweise zu erhöhen, um der ab dem 

Jahr 2026 vorgeschriebenen Mindestbesichti-

gungsquote von fünf Prozent näher zu kommen. 

Das Ziel kann nur durch unterschiedliche Maß-

nahmen wie Digitalisierung, Verfahrensverein-

fachungen, Optimierung der Abläufe sowie 

durch gut qualifiziertes, motiviertes und gesun-

des Aufsichtspersonal erreicht werden. Junge 

Menschen mit Interesse an einer überwiegend 

technischen und naturwissenschaftlich ausge-

richteten beruflichen Perspektive in der Verwal-

tung sind uns sehr willkommen. 

Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Abteilung Arbeitsschutz des Thürin-

ger Landesamtes für Verbraucherschutz, die 

sich den Aufgaben täglich mit Engagement stel-

len und sich für die Verbesserung des Arbeits-

schutzes einsetzen. Ebenso möchte ich mich bei 

den Mitgliedern des Thüringer Beirats für Ar-

beitsschutz und unseren Netzwerkpartnern für 

ihre Unterstützung bedanken. Mein Dank gilt an 



 

dieser Stelle auch allen Akteurinnen und Akteu-

ren des betrieblichen Arbeitsschutzes, die sich 

intensiv um die Gestaltung gesunder Arbeitsbe-

dingungen kümmern. Dem Referat Arbeits-

schutz im Thüringer Ministerium für Arbeit, Sozi-

ales, Gesundheit, Frauen und Familie als Fach-

aufsicht danke ich für die zuverlässige Unter-

stützung. 

Ich lade Sie nun ein, sich mit Hilfe des Jahresbe-

richtes 2023 einen Eindruck über die vielfälti-

gen Arbeitsaufgaben der Arbeitsschutzverwal-

tung zu verschaffen.  

Heike Werner 

Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie  
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1. Thüringer Arbeitsschutztag 2023 in Erfurt 

Mit dem 25. Thüringer Arbeitsschutztag am 31. 

August 2023 in der Fachhochschule Erfurt 

führte das Thüringer Ministerium für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMAS-

GFF) eine in Fachkreisen des Arbeitsschutzes 

beliebte, inzwischen schon Tradition gewor-

dene Fortbildungs- und Informationsveranstal-

tungsreihe fort. 

Der Thüringer Arbeitsschutztag wird im Rhyth-

mus von zwei Jahren organisiert. Er richtet sich 

an Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebs-

ärzte, Sicherheitsbeauftragte sowie Personal- 

und Betriebsräte, Vertreter von Kranken- und 

Ersatzkassen, Berufsgenossenschaften, Ar-

beitsschutzbehörden, Unternehmen, Kammern 

und Verbände. 

Viele Akteure aus den verschiedensten Bran-

chen nahmen im Spätsommer 2023 das vielsei-

tige Angebot zum Austausch von Fachwissen, 

Information über aktuelle Entwicklungen im Ar-

beits- und Gesundheitsschutz sowie zum Tei-

len von praxisnahen Erfahrungen aus dem täg-

lichen Arbeits- und Gesundheitsschutz an. 

Nach der Begrüßung durch die Leiterin des Re-

ferats „Arbeitsschutz“ des TMASGFF und einem 

Grußwort zu den aktuellen Herausforderungen 

im Arbeits- und Gesundheitsschutz von Minis-

terin Heike Werner startete ein thematisch breit 

und aktuell zusammengestelltes Vortragspro-

gramm zu den Themen:   

 Klimawandel und Gesundheit - Auswirkun-

gen auf die Arbeitswelt von Gesundheits-

wissenschaftlerin Dr. Stefanie Bühn, 

 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstra-

tegie von Romy Marx, Referentin im Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales, 

 Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsstätten-

recht von Dr.-Ing. Annina Gritzki, Aus-

schuss für Arbeitsstätten (ASTA) bei der 

BAuA  

 Sonnenexposition im beruflichen Alltag 

von Peter Knuschke, Medizinische Fakul-

tät der TU Dresden, 

 Exkulpation im Anwendungsbereich der 

Betriebssicherheitsverordnung von Ralf 

Gehrz, TÜV Thüringen, 

 Gesund arbeiten unter dem Dach der Lan-

desgesundheitskonferenz Thüringen von 

Uta Maercker, Landesvereinigung für Ge-

sundheitsförderung Thüringen e.V., 

 Gefährdungsbeurteilung - psychische Be-

lastungen: Ist das noch immer ein Thema? 

von Almut Backhaus, stellvertretende De-

zernatsleiterin TLV. 

Ob bei den interessanten Vorträgen im gut ge-

füllten Hörsaal, an den Ständen im Foyer oder 

in den Pausen in der Hochschul-Mensa, das 

Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz war 

präsent und bot auch am Rande der Veranstal-

tung vielfältige Möglichkeiten der Information 

und des Austauschs. Zu den Unternehmen, die 

den Arbeitsschutztag mit ergänzenden Infor-

mationsangeboten bereicherten, gehörten:  

 UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG  

 BOS Orthopädische Werkstätten GmbH  

 ASPRRO-Tec GmbH  

 MSA Deutschland GmbH  

 medland GmbH & Co. KG  

 Kommission Arbeitsschutz und Normung 

(KAN)  
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 TÜV Thüringen e. V.  

 MSA Deutschland  

 Peter Greven Physioderm GmbH  

 Thomas Schulz – Ergonomics  

 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin (BAuA) 

  

Abbildung 1: Frau Ministerin Werner mit Kolleginnen und Kollegen des TMASGFF sowie TLV 
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2. Kontrolltätigkeit

Das Thüringer Landesamt für Verbraucher-

schutz (TLV) ist für den Vollzug des Arbeits-

schutzrechts im Freistaat Thüringen zuständig. 

Im Berichtszeitraum 2023 waren 85.700 Be-

triebe, darunter 22.122 Betriebe ohne Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, und insge-

samt 920.805 Beschäftigte zu betreuen. Der 

Hauptanteil der Betriebe sind Klein- und Mittel-

betriebe mit 1 bis zu 499 Beschäftigten 

(74,0 %). Dort sind etwa 85,5 % der Arbeitneh-

menden beschäftigt. Insgesamt wurden 2.003 

Betriebe aufgesucht (siehe Tabelle 3.1 im An-

hang). Das ist ein Anteil von 3,2 % der erfassten 

Betriebsstätten mit Beschäftigten. Davon er-

folgte in 1.192 Betrieben eine Betriebsbesich-

tigung mit Systembewertung. Ausgehend von 

der Statistik der Bundesagentur für Arbeit mit 

55.106 Betrieben mit sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten beträgt die Kontroll-

quote damit im Jahr 2023 2,2%. 

Schwerpunkt der Kontrolltätigkeit ist die Über-

wachung der Umsetzung der Rechtsvorschrif-

ten im Arbeitsschutz. Einen Überblick zur Ent-

wicklung der Überprüfungen gibt die Tabelle 1. 

Im Berichtsjahr 2023 wurden im Außendienst  

11.258 Überprüfungen zu unterschiedlichsten 

Sachgebieten durchgeführt. Durch eine risiko-

orientierte Überwachung und Konzentration 

der Überwachungskapazitäten auf Gefähr-

dungsschwerpunkte und Schwerpunktaktionen 

wurde die Arbeitsschutzaufsicht sichergestellt. 

83,1 % der Überprüfungen fanden zu Fragen 

des technischen Arbeitsschutzes, der Unfall-

verhütung und des Gesundheitsschutzes statt. 

Ca. 98,3 % aller Beanstandungen waren hier zu 

verzeichnen. 

 

Abbildung 2: Anteil der Sachgebiete am Überprüfungsaufkommen 

 

25,3%

21,2%
25,7%

10,1%

9,6%

8,0%
Arbeitsstätten

Technische Arbeitsmittel und Medizinprodukte

Arbeitsschutzorganisation

Umgang mit Gefahrstoffen

Inspektionen überwachungsbedürftiger Anlagen

übrige Sachgebiete

 Überprüfungen Beanstandungen 

2014 12.737 10.256 

2015 11.433 9.170 

2016 10.632 8.575 

2017 9.482 6.771 

2018 8.284 6.048 

2019 8.538 7.103 

2020 7.195 5.642 

2021 10.203 7.113 

2022 10.480 7.825 

2023 11.258 8.552 

Tabelle 1: Entwicklung der Überprüfungen und Be-

anstandungen 2014-2023 
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Die Anzahl der berührten Sachgebiete in den 

Überprüfungen teilt sich nach Schwerpunkten 

wie folgt auf: 

 2.370 Überprüfungen in Arbeitsstätten, 

 2.402 Kontrollen der Arbeitsschutzorgani-

sation, 

 1.985 Überprüfungen technischer Arbeits-

mittel und Medizinprodukte, 

 947 Revisionen zum Umgang mit Gefahr-

stoffen und 

 899 Inspektionen überwachungsbedürfti-

ger Anlagen wie Flüssiggasbehälter, Auf-

züge und Dampfkessel 

Auf dem Gebiet des sozialen Arbeitsschutzes 

fanden 1.763 Überprüfungen zu einzelnen 

Sachgebieten statt, bei denen auch im Jahr 

2023 die Einhaltung von Arbeitszeitvorschrif-

ten im Vordergrund stand. Dazu kommen wei-

tere 892 Überprüfungen, die sich auf andere 

Sachgebiete aufteilen. 

Als behördliche Maßnahmen wurden insge-

samt 1.302 Revisionsschreiben gefertigt, in de-

nen die einzelnen Sachgebiete in 12.074 Fällen 

betroffen waren, 160 Anordnungen getroffen, 

149 Verwarnungen ausgesprochen sowie 290 

Bußgeldbescheide zu verschiedenen Sachge-

bieten erlassen.  

Den Tabellen 3.1 bis 4 im Anhang können wei-

tere Einzelinformationen zur Tätigkeit der Thü-

ringer Arbeitsschutzbehörden entnommen wer-

den. 

In Thüringen wurden 2023 insgesamt 66 Bewil-

ligungen einer Beschäftigung von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und ggf. 

Feiertagen nach § 13 Abs. 4 oder 5 sowie § 15 

Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zeitlich befris-

tet erteilt (2022: 79). 

Im Berichtszeitraum wurden im Bereich der So-

zialvorschriften im Straßenverkehr bezüglich 

der Unternehmer, Disponenten und Fahrer 91 

Verwarnungen und 241 Bußgelder verhängt. 

Jahr Bewilligungen zur Beschäftigung von Ar-

beitnehmern an Sonn- und  

Feiertagen 

§13 

Abs. 4 

ArbZG 

§13 

Abs. 5 

ArbZG 

§15 Abs. 

2 ArbZG 

Gesamt 

2020 2 47 1 50 

2021 1 78 0 79 

2022 5 69 5 79 

2023 4 61 1 66 

Tabelle 2: Bewilligungen 2020 bis 2023 

Ein bundesweiter Ausbildungsverbund im 

Fachgebiet Sozialvorschriften startete 2023 auf 

Initiative und unter aktiver Mitwirkung Thürin-

gens. 

Die Sozialvorschriften im Straßenverkehr sind 

zahlreiche nationale und europäische Rechts-

vorschriften, in welchen Arbeits-, Lenk- und Ru-

hezeiten verbindlich festgelegt sind. Sie dienen 

dem Gesundheitsschutz des Fahrpersonals, 

der Verkehrssicherheit und der Harmonisierung 

des Marktes. Sie bilden ein wichtiges Teilgebiet 

des Arbeitsschutzes an der Schnittstelle zum 

gesamten Straßenverkehr. 

Zuständig für Kontrollen im Straßenverkehr zu 

den Sozialvorschriften sind die Polizeibehör-

den und das Bundesamt für Logistik und Mobi-

lität (BALM). Beschäftigte dieser Behörden kon-

trollieren deutschlandweit LKW, Busse und 

Kleintransporter, um die konsequente Einhal-

tung der Sozialvorschriften zu überprüfen. 

Die Kontrollen in den Betrieben und die Verfol-

gung und Ahndung von Verstößen übernimmt 

das Thüringer Landesamt für Verbraucher-

schutz (TLV). Bei Tiefenprüfungen werden alle 

vorgeschriebenen Nachweise von Fahrerinnen 
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und Fahrern sowie zu Fahrzeugen und Unter-

nehmen über einen längeren Zeitraum kontrol-

liert.  

Dieses Fachgebiet ist umfangreich, sodass eine 

fundierte Ausbildung der Kolleginnen und Kol-

legen nicht nur nach europäischen Bestimmun-

gen vorgeschrieben, sondern auch zwingend 

notwendig ist. Diese Ausbildung bildet die 

Grundlage für kompetentes Fachpersonal und 

stellt auch die Voraussetzung für die Verfol-

gung und Ahndung von Verstößen sowie den 

Vollzug der Vorschriften dar. In Folge des demo-

grafischen Wandels sind viele neue Kollegin-

nen und Kollegen in dieses komplexe Aufga-

bengebiet eingestiegen. Die Aufwendungen für 

die Ausbildungen werden im Rahmen des Aus-

bildungsverbunds im Fachgebiet Sozialvor-

schriften auf mehrere Schultern verteilt.  

Im September 2021 begannen intern die Pla-

nungen für den „Ausbildungsverbund Sozial-

vorschriften“. Nach vielen Gesprächen, Wer-

bung und Videokonferenzen konnte im Mai 

2023 das erste von fünf Modulen in Thüringen 

durchgeführt werden. Das Interesse an dieser 

praxisorientierten Schulungswoche war sehr 

groß; am Modul I nahmen 25 Kollegen und Kol-

leginnen aus 13 Bundesländern teil.  

In der Ausbildungswoche wurden die Inhalte 

mit vielseitigen didaktischen Methoden ge-

meinsam mit den Teilnehmenden erarbeitet. 

Die europäischen und nationalen Rechtsvor-

schriften wurden ausführlich behandelt und an-

hand von Fallbeispielen aus der Praxis erläu-

tert. Zugleich nahmen die Vernetzung und der 

Austausch unter den Teilnehmenden einen 

breiten Raum ein. So konnten die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen einer Großkontrolle der 

Autobahnpolizeiinspektion Thüringen beiwoh-

nen und ihr neues Wissen gleich einem Praxis-

test unterziehen. Dabei wurde die gute Zusam-

menarbeit der Behörden in Thüringen als we-

sentliche Voraussetzung für die effiziente und 

nachhaltige Umsetzung des Fachgebietes be-

sonders deutlich. 

Die weiteren Module wurden von Sachsen, 

Nordrhein-Westfalen und Hessen durchgeführt. 

Im Jahr 2024 wird ein weiterer Ausbildungs-

durchgang angeboten; die ersten Plätze sind 

schon vergeben. 
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3. Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

Als bedeutende Indikatoren für die Arbeits-

schutzsituation in Thüringen gelten die den zu-

ständigen Behörden angezeigten Arbeitsun-

fälle und Berufskrankheiten. Im Jahr 2023 wur-

den den Thüringer Arbeitsschutzbehörden 

6.590 Arbeitsunfälle zur Kenntnis gebracht. 

Von den angezeigten Unfällen endeten sechs 

tödlich. Die tödlichen Arbeitsunfälle ereigneten 

sich im Zusammenhang mit Tätigkeiten bei der 

Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegie-

rungen, Herstellung von Metallwaren, Herstel-

lung von Press-, Zieh- und Stanzteilen, Erbrin-

gung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft 

und Holzeinschlag, Elektrizitätserzeugung 

ohne Verteilung und in der Landwirtschaft. 

(siehe Verzeichnis 3 im Anhang). 

 

 

Jahr 

Arbeitsunfälle gesamt 

(den Thüringer Arbeitsschutzbehörden an-

gezeigte Unfälle, ohne Wegeunfälle) 

davon 

Schwere 

Unfälle 

Tödliche 

Unfälle 

2008 10.619 63 20 

2010 7.519 63 13 

2011 8.146 48 16 

2012 7.175 51 11 

2013 7.231 42 6 

2014 8.645 38 13 

2015 6.984 44 12 

2016 8.828 39 8 

2017 8.630 46 14 

2018 7.434 40 9 

2019 8.305 31 3 

2020 7.526 18 4 

2021 6.867 33 4 

2022 6.588 30 6 

2023 6.590 27 6 

Tabelle 3: Arbeitsunfälle in Thüringen 2008 bis 2023 

 

27 Beschäftigte erlitten im Jahr 2023 bei Ar-

beitsunfällen schwere Verletzungen, davon 10 

bei Arbeiten auf Baustellen. 

Hauptereignisse für schwere Arbeitsunfälle 

2023 in Thüringen waren Absturzunfälle, her-

abstürzenden Teile, gefolgt von bewegten Tei-

len an technischen Arbeitsmitteln sowie Ver-

brennungen, Verbrühungen und Verätzungen. 
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Berufskrankheiten 

Im Jahr 2023 erreichten die Thüringer Arbeits-

schutzbehörden 2.304 (2022 2.845) Ver-

dachtsanzeigen auf das Vorliegen einer Be-

rufskrankheit. Davon wurden 601 Fälle als be-

rufsbedingt eingeschätzt. 

Unter den Anzeigen dominierten mit 145 Fäl-

len COVID-19 Infektionen. An zweiter Stelle 

folgten mit 125 Fällen die Lärmschwerhörig-

keiten gefolgt von Hauterkrankungen infolge 

der Einwirkung durch natürliche UV-Strah-

lung.  

Besonders schwerwiegend sind die 40 Anzei-

gen zu Erkrankungen durch Asbest inkl. As-

bestkrebse infolge beruflichen Umgangs mit 

Asbest. 

Die für den medizinischen Arbeitsschutz zu-

ständige Stelle (TLV / Gewerbeärztlicher 

Dienst (GÄD)) begutachtete im Rahmen ihrer 

Beteiligung im Berufskrankheiten (BK)-Ver-

fahren in 1.141 Fällen die zur Anzeige ge-

brachten Erkrankungen, davon wurde in 537 

Fällen der Zusammenhang zwischen Erkran-

kung und berufsbedingten Einflüssen festge-

stellt (siehe Tabelle 6 im Anhang). Aus dem 

BK-Geschehen wurden wichtige Informatio-

nen für die Arbeitsschutzaufsicht mit dem Ziel 

der Prävention von Berufskrankheiten und ar-

beitsbedingten Erkrankungen abgeleitet. Die 

anlassbezogene Revisionstätigkeit wird 

dadurch unterstützt.
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Jahr Insgesamt1 

Davon 

Infektionskrankhei-

ten, insbesondere 

Covid-19-Erkrankun-

gen (BK 3101) 

Lärmschwer-

hörigkeiten 

(BK 2301) 

Hauterkrankun-

gen (BK 5101) 

Erkrankungen durch 

Asbest inkl. Asbest-

krebse (BK 4103, 

4104, 4105) 

2009 343 k. A. 117 74 28 

2010 271 k. A. 114 57 16 

2011 321 k. A. 141 52 11 

2012 313 k. A. 130 64 20 

2013 268 k. A. 124 36 22 

2014 452 k. A. 147 43 27 

2015 356 k. A. 126 34 20 

2016 366 k. A. 154 32 35 

2017 371 k. A. 170 22 17 

2018 445 k. A. 204 26 20 

2019 179 k. A. 107 5 10 

2020 661 k. A. 274 43 48 

2021 804 89 284 38 56 

2022 522 212 136 18 16 

2023 601 145 125 31 40 

Tabelle 4: Übersicht über die Rangfolge der berufsbedingt eingeschätzten Fälle der Jahre 2009 bis 2023 in Thü-

ringen  

                                                           

1 von den Thüringer Arbeitsschutzbehörden bearbeitete bzw. ihnen zur Kenntnis gelangte BK- Fälle 
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Berufskrankheiten 2021 2022 2023 

Lärmschwerhörigkeiten (2301 / 50DDR 2) 

 

285 136 125 

Hauterkrankungen (5101 / 80DDR) 38 18 31 

PA-Ca oder mult. akt. Keratosen der Haut natürliche UV-Strahlung 93 41 55 

Silikosen / Asbestosen (4101-4103 / 40, 41DDR) 35 18 21 

Erkrankungen durch ionisierende Strahlen (2402 / 92DDR) 3 0 7 

Allergene obstruktive Atemwegserkrankungen (4301 / 82DDR) 9 4 6 

Bösartige Erkrankungen durch Asbest (4104 / 4105 / 93DDR) 39 8 30 

Erkrankungen durch chemische Schadstoffe (1101-1319 / 1-

29DDR) 
52 30 39 

Irritativ obstruktive Atemwegserkrankungen (4302 / 81DDR) 4 1 5 

Wirbelsäulenerkrankungen (2108 - 2110 / 70DDR) 22 4 11 

COVID-19 (3101 / Ges.-Dienst, Wohlfahrtspflege, Laboratorium) 89 212 145 

Sonstige 135 50 126 

Summe 804 522 601 

Tabelle 5: Entwicklung der als berufsbedingt beurteilten BK-Fälle 2023 im Vergleich zu den beiden Vorjahren 

in Thüringen, die den Arbeitsschutzbehörden bekannt wurden 

                                                           

2 Vereinzelt werden auch heute noch Fälle in Thüringen bearbeitet, bei denen der fragliche Versicherungsfall in die Zeit der 

Geltung des BK-Rechtes der ehemaligen DDR fällt und danach geprüft werden muss, weshalb die entsprechenden BK-Ziffern 

im Kleindruck in die Tabelle eingefügt sind. 
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4. Zusammenfassende Darstellung der GDA-Arbeitsprogramme 

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-

strategie (GDA)  

Arbeitsprogramm Besichtigungen mit Sys-

tembewertung (BmSys) 

Mit diesem Arbeitsprogramm wird das Ziel ver-

folgt durch strukturierte Betriebsbesichtigun-

gen ein abgestimmtes Aufsichtshandeln zu för-

dern und Betriebskontrollen zu systematisie-

ren. Damit soll die betriebliche Arbeitsschutz-

organisation in den Unternehmen verbessert 

und die Erstellung geeigneter Gefährdungsbe-

urteilungen in den Betrieben vorangebracht 

werden. 

Wie bereits im Jahr 2022 standen die Besichti-

gungen mit Systembewertung (BmSys) auch in 

diesem Jahr im Fokus des aktiven Aufsichtshan-

delns. Dafür erfolgte die Auswahl der Betriebe 

für diese nunmehr etablierte Standardbesichti-

gungsart mit Hilfe des Informationssystems für 

den Arbeitsschutz (IFAS) gefährdungsorien-

tiert. Bei der durch IFAS dafür automatisch aus-

gegebenen mitarbeiterbezogenen Betriebskon-

trollliste ist es einmal mehr eine Herausforde-

rung gewesen, im Rahmen der Besichtigungs-

vorbereitung zu recherchieren, ob diese Be-

triebe an der laut IFAS ausgewiesenen Firmena-

dresse überhaupt noch existieren. Dieser zeitli-

che Mehraufwand im Vorfeld der eigentlichen 

Besichtigungstätigkeit verdeutlicht die Not-

wendigkeit eines gemeinsam - von den staatli-

chen Arbeitsschutzbehörden der Länder und 

den Präventionsabteilungen der Unfallversi-

cherungsträger - zu nutzenden bundesweiten 

Betriebsstätten-Verzeichnisses. 

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 1.192 Besich-

tigungen mit Systembewertung durchgeführt, 

wovon 961 BmSys den Auswahlkriterien hin-

sichtlich Betriebsgröße und zurückliegendem 

Besichtigungsdatum der 3. GDA-Periode ent-

sprachen. Diese Datensätze wurden zur Erfas-

sung der bundesweiten GDA-Daten an das Lan-

desamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz 

und Gesundheit (LAVG) in Brandenburg über-

sendet. 

Strukturierte Betriebsbesichtigungen mit Hilfe 

des Besichtigungsstandards BmSys tragen 

dazu bei durch ein effizientes Verwaltungshan-

deln die Erstellung und Anwendung von Gefähr-

dungsbeurteilungen in den Betrieben zu ver-

bessern und die Arbeitgebenden beim Aufbau 

einer geeigneten betrieblichen Arbeitsschutz-

organisation weiter zu unterstützen. Diesem 

Gedanken folgend, finden die Betriebsbesichti-

gungen mit Systembewertung in Thüringen seit 

2023 nicht mehr nur in ausgewählten GDA-Be-

trieben (wie zuvor beschrieben) statt. In Form 

einer Regelbesichtigung mit allen Inhalten ei-

ner BmSys werden Betriebe auch immer dann 

kontrolliert, wenn reaktive Besichtigungstätig-

keiten im Betrieb, z. B. aufgrund von Unfallge-

schehen oder Beschwerden erkennen lassen, 

dass erhebliche Defizite in der Arbeitsschutzor-

ganisation bestehen. Damit schließt sich der 

Kreis hinsichtlich einer Kontrollstrategie nach 

den unter den Ländern bereits seit langem be-

kannten Besichtigungsmodus der Systemkon-

trolle gemäß der LASI-Veröffentlichung LV 54. 

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-

strategie (GDA)  

Arbeitsprogramm Muskel-Skelett-Belas-

tungen (GDA-AP MSB) 

Auch in der 3. Periode der Gemeinsamen Deut-

schen Arbeitsschutzstrategie (GDA) behalten 

die GDA-Träger die gute Arbeitsgestaltung bei 

Muskel-Skelett-Belastungen (MSB) fest im 
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Blick und widmen ihr eines von drei Arbeitspro-

grammen. Denn: Rücken- und Gelenkbeschwer-

den sind nach wie vor eine der Hauptursachen 

für jeden 4. Arbeitsunfähigkeitstag in Deutsch-

land. Zugleich bilden sie die zweithäufigste Ur-

sache für Frühverrentungen. 

Im Rahmen des MSB-Arbeitsprogramms fand 

am 5. Oktober 2023 ein Austausch der Länder-

koordinatoren mit den Ländervertretern statt.  

Ergebnisse: 

 Es wurden die Handlungshilfen für die Ge-

fährdungsbeurteilung bei MSB bespro-

chen, welche v.a. Kleinst-, Klein- und Mit-

telständische Unternehmen in die Lage 

versetzen sollen, eine einfache und ange-

messene Gefährdungsbeurteilung für Tä-

tigkeiten mit MSB zu erstellen. Die Hand-

lungshilfen für Unternehmerinnen und Un-

ternehmer bestehen aus einer Arbeitshilfe 

und Beurteilungshilfen. Während die Ar-

beitshilfe die Arbeitgeberinnen und -geber 

bei der Dokumentation der einzelnen 

Schritte der Gefährdungsbeurteilung un-

terstützt, dienen die Beurteilungshilfen 

der Erfassung und Beurteilung der Muskel-

Skelett-Belastungen im Rahmen der Ge-

fährdungsbeurteilung. Dies geschieht auf 

der Basis von vergleichbaren und bereits 

bewerteten Tätigkeiten. Den Unternehmen 

steht die Arbeitshilfe auf der Seite des 

GDA-Arbeitsprogramms MSB „GDA-be-

wegt“ zur Verfügung. Erste Beurteilungs-

hilfen wurden den Teilnehmenden auf dem 

Treffen vorgestellt, diese und weitere wer-

den im Laufe des Jahres 2024 online zur 

Verfügung gestellt. 

 Beschlossen hat das Gremium auch die In-

halte der zum Arbeitsprogramm gehören-

den Internetseite „GDA-bewegt“, die nach 

Ende der GDA-Periode auf das GDA-Portal 

zu übernehmen sind. So soll für Unterneh-

men eine dauerhafte Verfügbarkeit der Ma-

terialen gewährleistet werden. 

 Weiterhin beschlossen wurde, die Inhalte 

des Arbeitsprogramms weiteren Zielgrup-

pen in Form speziell angepasster Präsenta-

tionen für Multiplikatoren (z. B. Betriebs-

ärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Ar-

beitgeberinnen und -geber) bereitzustel-

len. 

 Die Teilnehmerinnen und -nehmer regten 

an, einen engeren Austausch und eine bes-

sere Vernetzung der Fachexperten der Län-

der zum Thema Muskel-Skelett-Belastun-

gen zu organisieren. 

Die im Rahmen des Arbeitsprogramms MSB von 

der staatlichen Arbeitsschutzverwaltung Thü-

ringen zu erbringenden Besichtigungen waren 

bereits bis Ende 2022 fast schon erreicht. Zum 

1. Januar 2023 waren bereits 87 der geforder-

ten 94 Besichtigungen durchgeführt. Da die Ak-

tivitäten im Jahr 2023 mit gleicher Anstrengung 

fortgeführt wurden, erfolgten bis zum 31. De-

zember 2023 insgesamt 159 Betriebsbesichti-

gungen mit dem Schwerpunkt MSB. 

Bis zum Ende der 3. GDA-Periode werden die 

Besichtigungen mit dem Arbeitsprogramm MSB 

fortgeführt, um möglichst viele Unternehmen 

für Muskel-Skelett-Belastungen zu sensibilisie-

ren. Zur thematischen Vertiefung sind für Fach-

kräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte in 

ihrer Rolle als Multiplikatoren auch Vorträge im 

Rahmen von Fortbildungen des Verbands für Si-

cherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der 

Arbeit (VDSI) und der Fachvereinigung Arbeits-

sicherheit e.V.(FASI) geplant. 

https://www.gdabewegt.de/gda
https://www.gdabewegt.de/gda
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Arbeitsprogramm "Sicherer Umgang mit 

krebserzeugenden Gefahrstoffen" 

Der sogenannte Berufskrebs ist die arbeitsbe-

dingte Todesursache Nummer eins in Deutsch-

land.  

Ursache der in der Mehrzahl tödlich verlaufen-

den, berufsbedingten Krebserkrankungen ist 

die Exposition der Beschäftigten mit krebser-

zeugenden Gefahrstoffen am Arbeitsplatz. 

Thüringen hat im GDA-Arbeitsprogramm 

„Krebserzeugende Gefahrstoffe – KEGS“ im 

Zeitraum bis Ende 2025 insgesamt 94 Revisio-

nen unter Einsatz des speziell dafür entwickel-

ten Fachdatenbogens zu realisieren. 

Diese Revisionen können über den gesamten 

Zeitraum verteilt stattfinden. Eine Auswertung 

erfolgt in Halbjahres-Zyklen, um im Bedarfsfall 

anhand der konkreten praktischen Erfahrungen 

das Erhebungs- und Beurteilungsverfahren für 

die Aufsicht nachjustieren zu können. 

In Vorbereitung des GDA-AP KEGS wurden von 

dem Verantwortlichen erst die Dezernatsleiter 

des TLV und dann alle für „Gefahrstoffe“ zu-

ständigen Aufsichtskräfte mit den Inhalten des 

Arbeitsprogramms vertraut gemacht. 

In der Anfangsphase des Programms wurde ein 

Workshop in zwei der vier Vollzugsdezernate 

durchgeführt, um ein einheitliches methodi-

sches Vorgehen bei Betriebsrevisionen sicher-

zustellen. 

Bis Ende 2023 hatten die Kontrollbeauftragten 

47 Mal den KEGS-Fachdatenbogen eingesetzt, 

was einer Erfüllungsquote von 50 Prozent ent-

spricht. Thüringen ist damit auf dem Weg, die 

Ziele des Arbeitsprogramms zu erfüllen. 

Als hilfreich hat sich dabei der Gefahrstoff 

Check erwiesen. Dieser wurde zur Vorbereitung 

der Besichtigungen und zur Selbstkontrolle der 

Betriebe verteilt. 

Eingebettet in dieses Arbeitsprogramm ist die 

länderübergreifende Schwerpunktaktion (SPA) 

zur Chromat-Expositionen bei Reparatur- und 

Wartungsarbeiten an Turbinen. Weil Chrom in 

den Metalllegierungen von Turbinen enthalten 

ist und bei den im Turbinenbetrieb entstehen-

den hohen Temperaturen mit dem in den Iso-

liermaterialien enthaltenem Calciumoxid zu 

krebserzeugenden Chrom(VI)-Verbindungen re-

agieren kann, ist eine Exposition des Wartungs-

personals denkbar. 

Neben Chromat sind 11 weitere Krebs erzeu-

gende Stoffe in dieses Arbeitsprogramm einbe-

zogen, für die keine weitere Schwerpunktset-

zung geplant ist. So verteilt sich das Auftreten 

der genannten Stoffe bei den besuchten Unter-

nehmen erwartungsgemäß. Vergleichbar we-

nige Einträge erfolgten bei einer Exposition ge-

genüber mineralischem Staub. Hier werden 

jetzt verstärkte Anstrengungen unternommen. 

Zur Halbzeit der GDA-Periode lässt sich ein-

schätzen, dass dieses Arbeitsprogramm zum 

Erfolg führen wird. Auch, weil sich Thüringer Un-

ternehmen schon jetzt am Begleitprozess zur 

Schaffung von Best-Practice-Beispielen beteili-

gen. 

Bericht zur 3. GDA-Periode AP PSYCHE  

Psychische Erkrankungen begründen seit Jah-

ren einen Großteil der betrieblichen Fehlzeiten, 

Tendenz weiter steigend. Die Ursachen sind 

vielfältig, doch diese Entwicklung steht maß-

geblich auch im Kontext zur modernen Arbeits-

welt. Das Thema psychische Belastung betrifft 

also jede Beschäftigte und jeden Beschäftig-

ten. Aus diesem Grund wurde bereits 2013 im 

Arbeitsschutzgesetz die Pflicht des Arbeitge-

bers verankert, auch die psychische Belastung 
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im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu er-

fassen und zu bewerten. 

Es erscheint daher folgerichtig, mit dem GDA-

Arbeitsprogramm „Arbeit sicher und gesund ge-

stalten: Prävention mit Hilfe der Gefährdungs-

beurteilung. Miteinander und systematisch für 

gute Arbeitsgestaltung bei psychischer Belas-

tung“, kurz „GDA-Psyche“, dieser anhaltenden 

Entwicklung mit Aufklärung und Beratung zu 

konkreten praktischen Maßnahmen wirksam zu 

begegnen. 

Im TLV, Abteilung Arbeitsschutz, wurde zum Ar-

beitsprogramm Psyche ein Umsetzungskon-

zept erarbeitet, mit dem das Gesamtziel von 94 

Erhebungen bereits 2024 erreicht werden 

sollte. Um der hohen Bedeutung psychischer 

Belastungen am Arbeitsplatz besser als bisher 

gerecht zu werden, sollte in Thüringen die Zahl 

der geforderten Betriebsbesichtigungen mit An-

wendung des GDA-Arbeitsprogramms Psyche 

sogar übererfüllt werden. Bis zum Jahresende 

2023 wurden in diesem Sinne 103 Erhebungen 

durchgeführt. 

Damit die Thüringer Kontrollbeauftragten fach-

lich fundierte Beratungen in den Betrieben 

durchführen können, wurden sie in einem 

Workshop für diese anspruchsvolle Aufgabe 

vorbereitet. Dabei wurde ihnen komplexes Wis-

sen über die Grundlagen und Zusammenhänge 

psychischer Belastung vermittelt und anhand 

von Beispielen aus der täglichen Berufspraxis 

Umsetzungsmaßnahmen aufgezeigt. Zudem 

wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

mit Erfassungs- und Bewertungsmethoden psy-

chischer Belastung vertraut gemacht und er-

hielten Unterstützung bei der Erstellung bzw. 

Überprüfung von Gefährdungsbeurteilungen 

psychischer Belastung. 

Trotz des Anstiegs psychischer Belastung und 

den daraus resultierenden Folgen in der Ar-

beitswelt sind in vielen Unternehmen Unkennt-

nis und Unsicherheit über die arbeitsbezogene 

psychische Belastung und die Gefährdungsbe-

urteilung psychischer Belastung sowie mangel-

hafte Kenntnis über die geltende Rechtslage 

noch weit verbreitet. Der Kontext zu Erkran-

kungszahlen wird z. T. nicht erkannt oder ver-

harmlost; so bleibt u. a. wertvolles Potenzial 

zur Befähigung der eigenen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu einem gesundheitsbewuss-

ten und -förderlichen Verhalten ungenutzt. 

Wie auch in den GDA-Perioden zuvor fanden 

2023 begleitend zur Umsetzung der 3. GDA-Pe-

riode verschiedene Veranstaltungen wie Erfah-

rungsaustausche und Informationsveranstal-

tungen zum GDA-Arbeitsprogramm Psyche in 

unterschiedlichen Fachgremien statt. 
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5. Mitwirkung bei Fortbildungsveranstaltungen 

Thüringer Ausbildung für die Laufbahnen 

des gehobenen technischen Dienstes in 

der Arbeitsschutzaufsicht  

In bewährter Weise wurde die Ausbildung der 

Nachwuchskräfte in der Arbeitsschutzaufsicht 

auch im Jahr 2023 im Rahmen des seit 1995 be-

stehenden Ausbildungsverbundes der Länder 

Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Schleswig-Holstein und Thüringen erfolgreich 

fortgesetzt. 

Insgesamt 7 Fachkräfte aus dem TLV wirkten als 

Referentinnen und Referenten mit. Sie vermit-

telten ihr Fachwissen aus den wichtigsten 

Rechtsgebieten des Arbeitsschutzes an durch-

schnittlich ca. 20 Teilnehmende. Anhand ihrer 

praktischen Erfahrungen insbesondere aus 

Branchen mit hohem Risikopotenzial schilder-

ten sie lehrreiche Fälle mit teilweise waghalsi-

gen Verstößen gegen geltendes Recht. Ihr fun-

diertes Fachwissen und ihre langjährigen Erfah-

rungen untermauerten sie mit statistischen Da-

ten und anderen Beispielen aus der Kontrolltä-

tigkeit. Die Anwärter und Anwärterinnen wur-

den mit folgenden Themenschwerpunkten ver-

traut gemacht: 

 Sprengstoffe, Gefahrgut, Chemikalien, Ge-

fahrstoffe, insb. Umsetzung der an EU-

Recht angepassten Gefahrstoffverord-

nung, Technische Regeln und aktuelle Be-

kanntmachungen für Gefahrstoffe (TRGS)  

 Arbeitszeitrecht und Schutz besonderer 

Personengruppen,  

 Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes 

(ArbZG)  

 Mutterschutzrecht: Aufgaben, Rechts-

grundlagen, Geltungsbereiche, Entwick-

lung  

 Sozialvorschriften im Straßenverkehr (na-

tionale und internationale)  

 Vorschriften, Kooperation mit anderen Be-

hörden 

 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 

 Arbeitsmedizin: v. a. Vollzug der Vorschrif-

ten zur arbeitsmedizinischen Prävention, 

arbeitsmedizinische Vorsorge, Aufgaben 

der gewerbeärztlichen Dienste (u.a. Mitwir-

kung im BK-Verfahren, Beratungsebene für 

alle Akteure im Arbeitsschutz, Ermächti-

gungen von Ärzten und Ärztinnen nach 

Druckluft- und Strahlenschutzverordnung) 

Workshop zum Erfahrungsaustausch der 

Länder (Hessen, Rheinland-Pfalz, Thürin-

gen) und der Unfallversicherungsträger 

des Landesverbandes Mitte in Lengfurt 

Am 2. und 3. Mai 2023 fand im Rahmen der Ge-

meinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 

(GDA) ein Erfahrungsaustausch der Arbeits-

schutzbehörden der Länder Hessen, Rhein-

land-Pfalz und Thüringen sowie der Präventi-

onsdienste der Unfallversicherungsträger des 

Landesverbandes Mitte in der Bildungsstätte 

der Berufsgenossenschaft Holz und Metall 

(BGHM) Lengfurt (bei Würzburg) statt. 

In einem Workshop unter der Leitung des TLV 

und der Unfallkasse Thüringen (UKT) wurden 

die bisher gesammelten praktischen Erfahrun-

gen der 3. GDA-Periode vorgestellt und erörtert. 

In Form eines World Cafés wurden drei Thesen 

näher betrachtet: 

1. Betriebsbesichtigung mit Systembewer-

tung (BmSys) – Neuer Standard in der 

Aufsicht? 

2. Aus der zweiten GDA-Periode haben wir 

gelernt! Wir sind gut vorbereitet und 
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qualifiziert in die 3. GDA-Periode gestar-

tet? 

3. Ist die Betriebsauswahl eine Herausfor-

derung? 

Insgesamt nahmen 13 Teilnehmende am Work-

shop teil, welche sich recht gleichmäßig auf Be-

rufsgenossenschaften (5), Arbeitsschutzver-

waltungen (5) und Sonstige/ Unfallkasse (3) 

verteilten. 

In angeregten Diskussionen wurden die gesam-

melten Erfahrungen ausgetauscht und Empfeh-

lungen/Verbesserungsvorschläge für die 

nächste (4.) GDA-Periode erarbeitet. Diese wur-

den dann vom Moderatorenteam am 3. Mai al-

len Teilnehmenden der Veranstaltung präsen-

tiert. 

Vorträge bei der BGHW 

Mit einem Vortrag über die Aufgaben der staat-

lichen Arbeitsschutzverwaltungen am Beispiel 

der Abteilung Arbeitsschutz unterstützte eine 

Dezernentin des TLVdas Grundlagenseminar 

zur Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten 

(SiBe) der Berufsgenossenschaft Handel und 

Warenlogistik (BGHW).  

Nach der Vorstellung der Struktur des staatli-

chen Arbeitsschutzrechts erläuterte sie Aufga-

ben, Vorgehensweise bei einer Betriebsbesich-

tigung und Interventionsmöglichkeiten der 

Kontrollbeauftragten des TLV.  

Insgesamt veranstaltete die BGHW 2023 in Thü-

ringen für Ihre Mitglieder sieben dieser Veran-

staltungen im Ausbildungszentrum der Berufs-

genossenschaft Nahrungsmittel und Gastge-

werbe (BGN) in Reinhardsbrunn bei Friedrich-

roda. Das Feedback der Teilnehmenden bestä-

tigt die Sinnhaftigkeit und den Vorteil (§ 23 

Abs. 4 SGB VII) bei solchen Ausbildungsmaß-

nahmen die nach dem Landesrecht für den Ar-

beitsschutz zuständigen Landesbehörden zu 

beteiligen.  

Sifa-Workshop „Arbeitsschutz heute und 

morgen“ (BAuA)  

In guter Tradition fand am 11./12. Mai 2023 der 

Sifa-Workshop zur Thematik „Arbeitsschutz 

heute und morgen“ an der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin statt. Bei 

diesem bewährten Programmformat kamen ca. 

120 Sicherheitsingenieure aus ganz Deutsch-

land zur Weiterbildung nach Dresden. 

Neben aktuellen Informationen aus der Regel-

setzung für den Ausschuss Gefahrstoffe (AGS), 

den Ausschuss Biologische Arbeitsstoffe 

(ABAS), den Ausschuss Arbeitsstätten (ASTA) 

und den Ausschuss Betriebssicherheit (ABS) 

stand der Erfahrungsaustausch zur praktischen 

Anwendung der Regelwerke im Vordergrund.  

Mit einem weiteren praxisnahen, anschauli-

chen Vortrag „Transportunfälle von heute – für 

morgen verhindern“ zeigte das TLV wesentliche 

Schwachstellen der Logistikbranche auf. 

Damit wurde ein Nerv getroffen, denn den meis-

ten Sicherheitsfachkräften (Sifa) war nicht be-

wusst, dass sie eine wichtige gesetzliche The-

matik in ihren Betrieben noch nie betrachtet 

hatten. Schon als die Referentin in ihrem Vor-

trag auf die „magische“ Grenze von 3,5 t zuläs-

sige Gesamtmasse der Kleintransporter ein-

ging, schaute sie in zahlreiche erstaunte Ge-

sichter. Spätestens jetzt wurde den meisten Be-

teiligten klar, dass eine Ausnahme u. a. nach § 

18 Fahrpersonalverordnung nicht für alle Be-

triebe anzuwenden ist. Auch der Begriff „Tages-

kontrollblätter“ war für viele Teilnehmende 

eine fremde Vokabel. Und ebenso neu war vie-

len Zuhörerinnen und Zuhörern die statistische 



16 

Erfassung von Unfällen mit LKWs oder Klein-

transportern außerhalb der Arbeitsunfälle. 

Dieser Praxisteil wurde ergänzt mit einem Vor-

trag über die Ermittlung der körperlichen Belas-

tung mittels Basis- und Screeningtools sowie 

zur Anwendung des BAuA-Einstiegsscreenings 

und der Leitmerkmalmethoden. 

Bei der anschließenden gemeinsamen Be-

triebsbesichtigung hatten die Teilnehmenden 

Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck zu dem 

zuvor Gehörten zu verschaffen. Eine Diskussi-

onsrunde am Abend rundete das Tagespro-

gramm ab, bevor am nächsten Tag Informatio-

nen und Erfahrungen aus den Ausschüssen 

über kreative Ideen für sicheres und gesundes 

Verhalten ausgetauscht wurden. 
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6. Informationsveranstaltung „Aus Unfällen lernen“  

Interessant bis zum Schluss war die Fortbil-

dungsveranstaltung „Aus Unfällen lernen“ am 

23. November 2023. So zumindest lautete das 

Fazit vieler der 77 Anwesenden, die zum Erfah-

rungsaustausch der Fachvereinigung Arbeitssi-

cherheit e.V. (FASI) in die Verwaltungs-Berufs-

genossenschaft (VBG) in die Erfurter Koenberg-

kstraße gekommen waren.  

Nach einem umfangsreichen Programm wurde 

die Veranstaltung mit dem Vortrag „Photovol-

taik-Anlagen - Gefahr auf Schritt und Tritt!“ ab-

gerundet. Anhand von drei Beispielen wurde 

anschaulich und nachvollziehbar ein aktuelles 

Brennpunktthema aufgegriffen. Eine Großzahl 

der in der Pionierphase dieser Technik auf 

Haus- und Firmendächern installierten Photo-

voltaikanlagen müssen jetzt einer Reinigung o-

der Instandsetzung unterzogen werden. Dabei 

leider nicht selten, so die Referentin, werde das 

Absturzrisiko völlig falsch eingeschätzt. Oft 

werde auf Absturzsicherungen verzichtet oder 

nicht beachtet, dass Lichtbänder nicht durch-

trittsicher bzw. gegen Durchstürze nicht gesi-

chert seien. Personen, die solche Montage- o-

der Wartungsarbeiten verrichten, riskierten mit-

unter Leib und Leben, und dies teilweise auch, 

weil Subsubunternehmer ohne ausreichende 

Sach- und Objektkenntnisse mitwirkten.  

Zusätzlich würden infolge von Sprachbarrieren 

die Missverständnisse über die technischen 

Gegebenheiten noch begünstigt. In den nächs-

ten Jahren werde dieses Problem noch eine ge-

wichtige Rolle spielen, sowohl weil noch viele 

solcher älteren Anlagen zu reinigen sind, vor al-

lem aber auch, weil es enormen Flächenzu-

wachs von Photovoltaik-Modulen gibt und ge-

ben wird. Inzwischen gibt es zwar praktikable 

Lösungen als Absturzsicherungssysteme für 

Lichtbänder, doch die meisten alten Anlagen 

wurden ohne ausreichend breite Verkehrswege 

und ohne Anschlagpunkte montiert. Es sei da-

her aktuell noch viel Unwissenheit zu überwin-

den, um ein Bewusstsein für dieses hohe Si-

cherheitsrisiko zu generieren. 

Abstürze bilden grundsätzlich eine der häufigs-

ten Ursachen in den Arbeitsunfallstatistiken. 

Dies ist eine Tatsache, seit der Mensch arbeitet 

und aktuell auch ein Dauerthema in vielen Ar-

beitsfeldern und Branchen. Folglich zogen sich 

Absturzereignisse wie ein roter Faden durch 

das Tagesprogramm. Denn trotz vielfältiger Si-

cherheitstechnik, breiter Aufklärung und kon-

sequenter Unfallanalysen kommt es Jahr für 

Jahr zu tragischen Unfällen, bei denen Men-

schen schwer verletzt werden oder sogar ster-

ben. Die Ursachen erscheinen unterschiedlich, 

doch oft handelt es sich um die Verkettung 

mehrerer Risikofaktoren: falsch eingeschätztes 

Absturzrisiko, fahrlässiges und unkonzentrier-

tes Handeln, nicht oder falsch eingesetzte Si-

cherheitseinrichtungen. Dies spiegelt auch die 

Thüringer Arbeitsunfallstatistik wider: ca. jeder 

dritte der insgesamt 27 schweren Arbeitsun-

fälle, der sich 2023 ereignete, war ein Absturz. 

Zwei besonders tragische Absturzunfälle stellte 

ein Kontrollbeauftragter der Regionalinspek-

tion Ostthüringen vor: Bei Schalarbeiten an ei-

nem Treppenpodest war ein nichtdeutscher, 

selbstständig mit Gewerbeanmeldung in 

Deutschland Tätiger aus ca. 4 Metern Höhe ab-

gestürzt und noch am Unfalltag infolge der Ver-

letzungen gestorben. Auch im zweiten Treppen-

haus fand der Arbeitsschutzkontrolleur eine 

ähnlich gefährliche Situation vor. Weder eine 

ausreichende kollektive, noch eine persönliche 

Absturzsicherung waren vorhanden. 

Glück im Unglück hatte der Inhaber einer klei-

nen Baufirma, der beim Sturz in einen Aufzugs-

schacht am Bein von einem Bewehrungseisen 
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aufgespießt und dadurch im Fall stark abge-

bremst wurde. Er überlebte den Unfall schwer 

verletzt, als Unfallursachen wurden planloses 

Vorgehen und die Vernachlässigung zahlrei-

cher Arbeitsschutzregeln festgestellt. 

Bei einem weiteren schweren Absturzunfall, 

vorgestellt von der Regionalinspektion Mit-

telthüringen des TLV, war eine 4,50 m hohe 

Stehleiter an eine sich pneumatisch öffnende 

Flügeltür angelegt worden. Der Arbeitnehmer, 

der an der Tür eine Arretierung lösen wollte, 

hatte dies nicht bedacht. Nachdem er die 

Klemme an der rechten Flügeltür abgeschraubt 

hatte, öffnete sich diese pneumatisch, stieß die 

Leiter weg und der Beschäftigte stürzte von der 

Leiter. Er schlug mit dem Rücken zwischen zwei 

Metallschienen auf. Mit Verdacht auf Becken-

bruch, Rücken- und Kopfverletzungen wurde 

der Verunfallte mit einem Rettungswagen ins 

Krankenhaus gebracht. 

Absturzgefährdungen bestehen auch beim Be-

fahren von Behältern, Silos und engen Räumen. 

Beim Abstieg in solche Anlagen werden Be-

schäftigte mit besonders schwierigen Gege-

benheiten konfrontiert. Enge und Dunkelheit, 

Sichteinschränkungen und Atemschutz stellen 

erhebliche Belastungen dar. Daher gibt es zu 

diesem Arbeitsschutzthema umfangreiches 

Aufklärungsmaterial. Und dennoch: Immer wie-

der passieren bei solchen Tätigkeiten lebens-

bedrohliche Absturzunfälle. Einen dieser Un-

fälle stellte ein Vertreter der Berufsgenossen-

schaft Rohstoffe und chemische Industrie 

(BGRCI) vor. Bei einer Behälterbefahrung hatte 

ein Arbeitnehmer wichtige Schutzmaßnahmen 

nicht beachtet und war in den Behälter ge-

stürzt. 

Ebenfalls aus dem Zuständigkeitsbereich der 

BGRCI erläuterte ein Kollege einen Unfall, bei 

dem die unsachgemäße Nutzung eines Krans 

zum Absturz einer Last führte. Der Arbeitneh-

mer wurde dabei tödlich verletzt. 

Mit Bezug auf die Technische Regel für Be-

triebssicherheit TRBS 2121 - Verwendung von 

Gerüsten und Leitern - berichtete ein Mitarbei-

ter von der BG Bau vom Sturz eines Bauarbei-

ters in den Leitergang eines Gerüstes. Im Ver-

antwortungsbereich der BG Bau ereignen sich 

jährlich Unfälle durch unsichere Gerüste.  

Nach der Vielzahl der erörterten Arbeitsunfälle 

war es fast schon ein Grund zum Aufatmen als 

die Dezernentin der Regionalinspektion Mit-

telthüringen des TLV die vielschichtigen Prob-

leme bei der Erteilung von Genehmigungen für 

„Arbeiten an Sonn- und Feiertagen“ schilderte. 

Zum Teil gingen mit solchen Anträgen abenteu-

erliche Begründungen ein, mit denen Betriebe 

versuchten, die geltende Rechtslage auszuwei-

ten. 

Ein Thema, das in der Mehrzahl der Unterneh-

men noch ein Schattendasein fristet, rückte die 

Expertin für Arbeits- und Organisationspsycho-

logie der SRH Hochschule für Gesundheit Gera 

in den Fokus der Aufmerksamkeit. In ihrem Re-

ferat über die Psychosoziale Notfallversorgung 

in Unternehmen präsentierte sie Ergebnisse 

aus ihrem gleichnamigen Forschungsprojekt. 

Dabei wurde deutlich, dass der größte Teil der 

Betriebe unzureichend auf Notfälle und die an-

gemessene Betreuung von Mitbetroffenen vor-

bereitet sind. Psychosoziale Notfallversorgung 

beinhalte präventive Maßnahmen, funktionie-

rende Akut-Versorgung sowie Maßnahmen für 

die ersten Tage und Wochen nach dem Notfall 

als auch Maßnahmen der Wiedereingliederung. 

Als Betroffene sind dabei nicht nur die Geschä-

digten selbst zu verstehen, sondern auch Erst-

helfende sowie Augenzeuginnen und Augen-

zeugen. 
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Angemessene Sicherheitsvorkehrungen kön-

nen Schäden an Leben und Gesundheit vermei-

den. Zugleich erfahren die Gestaltung von ge-

sunden Arbeitsplätzen und eines sicheren Be-

schäftigungsumfelds bis hin zur Entwicklung 

eines modernen Commitments seit einiger Zeit 

in vielen Branchen und Unternehmen eine neue 

Schwerpunktsetzung, weil stabile Belegschaf-

ten wesentliche Voraussetzung für unterneh-

merischen Erfolg darstellt. Das gesteigerte Au-

genmerk auf hohe Arbeitssicherheit, gesundes 

Betriebsklima und gute Bedingungen zur Ent-

wicklung der Work-Life-Balance hat inzwischen 

einen zuverlässigen Treiber. Denn gesundes, 

motiviertes und zuverlässiges Personal ist eine 

immer knapper werdende Ressource. Dies er-

fordert, ja erzwingt geradezu, jeden Unfall oder 

schon Beinahe-Unfälle genau unter die Lupe zu 

nehmen und mit den Beschäftigten auszuwer-

ten. 

Sicherheitsmängel im Unternehmen rasch zu 

analysieren sowie nachhaltig solche Schwach-

stellen zu beseitigen, sind Zukunftssicherung, 

gerade in kleinen und mittelständigen Unter-

nehmen. 

Einmal mehr zeigten die besprochenen Unfälle, 

Ursachen und Kausalketten, dass ungenü-

gende Erfahrung, unzureichende technische 

Kenntnisse, falsche Risikoabschätzung, Zeit-

druck und unachtsames Handeln unheilbrin-

gend zusammenwirken. Gerade deshalb muss 

sich jeder einzelne handelnde Mensch immer 

seiner Mitverantwortung bewusst sein. 

 

  



 

20 

Anhang 

Tabellen, Übersichten und Verzeichnisse 
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Tabelle 6: Begutachtete Berufskrankheiten 

  Zuständigkeitsbereich Summe 

  Arbeitsschutzbehörden Bergaufsicht sonstiger, unbestimmt   

  begutach-

tet 

berufsbe-

dingt 

begutach-

tet 

berufsbe-

dingt 

begutach-

tet 

berufsbe-

dingt 

begutach-

tet 

berufsbe-

dingt 

Nr. Berufskrankheiten 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Durch chemische Einwirkungen 

verursachte Krankheiten 
169 43     169 43 

11 Metalle oder Metalloide 16 2     16 2 

12 Erstickungsgase 0 0     0 0 

13 

Lösemittel, Schädlingsbekämp-

fungsmittel (Pestizide) und 

sonstige chemische Stoffe 

153 41     153 41 

2 
Durch physikalische Einwirkun-

gen verursachte Krankheiten 
310 155     310 155 

21 Mechanische Einwirkungen 106 38     106 38 

22 Druckluft 0 0     0 0 

23 Lärm 173 110     173 110 

24 Strahlen 31 7     31 7 

3 

Durch Infektionserreger oder 

Parasiten verursachte Krank-

heiten sowie Tropenkrankhei-

ten 

218 145     218 145 

4 

Erkrankungen der Atemwege 

und der Lungen, des Rippen-

fells und Bauchfells 

307 104     307 104 

41 
Erkrankungen durch anorgani-

sche Stäube 
260 90     260 90 

42 
Erkrankungen durch organische 

Stäube 
10 3     10 3 

43 
Obstruktive Atemwegserkran-

kungen 
37 11     37 11 

5 Hautkrankheiten 116 80     116 80 

6 Krankheiten sonstiger Ursache 0 0     0 0 

8 

Berufskrankheiten nach der 

Ersten Durchführungsbestim-

mung zur Verordnung über die 

Verhütung, Meldung und Begut-

achtung von Berufskrankheiten 

der ehemaligen DDR vom 

21.04.1981, nach denen zu be-

gutachten ist, wenn der Aner-

kennungszeitpunkt der Berufs-

krankheit vor dem 01.01.1992 

liegt oder gelegen hätte 

0 0     0 0 

81 Lärm 0 0     0 0 

82 Übrige 0 0     0 0 

9997 Kein Bezug zu einer BK 1 1     1 1 

9998 Maßnahmen nach § 3 BKV 1 0     1 0 

9999 
Entscheidungen nach § 9 Abs. 2 

SGB VII 
19 9     19 9 

Insgesamt 1.141 537     1.141 537 

begutachtet: im Berichtsjahr abschließend begutachtete Berufskrankheiten 

berufsbedingt: Zusammenhang zwischen Erkrankung und beruflichen Einflüssen festgestellt 
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Übersicht Zuständigkeiten der Thüringer Arbeitsschutzbehörden 

1 Arbeitsschutz und Betriebssicherheit 

1.1 Arbeitsschutzgesetz 

1.2 Gewerbeordnung 

1.3 Arbeitsstättenverordnung 

1.4 Druckluftverordnung 

1.5 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 

1.6 Baustellenverordnung 

1.7 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 

1.8 Betriebssicherheitsverordnung 

1.9 Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern 

1.10 Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung 

1.11 Gefahrstoffverordnung 

1.12 Biostoffverordnung 

1.13 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (galt befristet bis zum 1. Februar 2023) 

1.14 Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen 

2 Arbeitszeitregelungen 

2.1 Arbeitszeitgesetz 

2.2 Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und 

Feiertagen in der Eisen- und Stahlindustrie 

2.3 Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und 

Feiertagen in der Papierindustrie 

2.4 Fahrpersonalgesetz 

2.5 Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbständigen Kraftfahrern 

2.6 Fahrpersonalverordnung 

2.7 Eisenbahn – Fahrpersonalverordnung 

2.8 Binnenschifffahrts-Arbeitszeitverordnung 

2.9 Offshore-Arbeitszeitverordnung 

2.10 Thüringer Ladenöffnungsgesetz 

2.11 Thüringer Bedarfsgewerbeverordnung 

3 Schutz bestimmter Personengruppen 

3.1 Jugendarbeitsschutzgesetz 

3.2 Mutterschutzgesetz 

3.3 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 

3.4 Pflegezeitgesetz 

3.5 Familienpflegezeitgesetz 

3.6 Heimarbeitsgesetz 

3.7 Kinderarbeitsschutzverordnung 

4 Sonstiges 

4.1 Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

4.2 Berufskrankheiten-Verordnung 

4.3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
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4.4 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch 

Darüber hinaus bestehen Teilzuständigkeiten auf den Gebieten des Gentechnikrechts, Atom-, Strah-

lenschutz- und Strahlenschutzvorsorgerechts, Immissionsschutzes und des Transports gefährlicher 

Güter. 

Verzeichnis 1: Bezeichnungen und Anschriften der Dienststellen der Thüringer Arbeits-

schutzbehörden 

Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Frauen und Familie 

Abteilung 5 – Arbeitsschutz, Lebensmittel und Veterinärüberwachung 

Werner-Seelenbinder-Str. 6 

99096 Erfurt 

Telefon: 0361 573811-500 

Telefax: 0361 573811-850 

E-Mail: Arbeitsschutz-TH@tmasgff.thueringen.de

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) 

Zentrale Postanschrift und 24h Erreichbarkeit:

Tennstedter Str.8/9 

99947 Bad Langensalza 

Telefon: 0361 573815-000 

Telefax: 0361 573815-010 

Besuchs- und Lieferadressen, Kontaktdaten:

Abteilung 6 – Arbeitsschutz 

Abteilungsleitung
Karl-Liebknecht-Str. 4 

98527 Suhl 

Telefon: 0361 573814-400 

Telefax: 0361 573814-203 

E-Mail: Abteilung6@tlv.thueringen.de

Regionalinspektion Mittelthüringen 

Linderbacher Weg 30 

99099 Erfurt 

Telefon: 0361 573831-621 

Telefax: 0361 573831-062 

E-Mail: AS-Mitte@tlv.thueringen.de

Regionalinspektion Ostthüringen

Otto-Dix-Str. 9

07548 Gera

Telefon: 0361 573821-100

Telefax: 0361 573821-104

E-Mail: AS-Ost@tlv.thueringen.de

mailto:Arbeitsschutz-TH@tmasgff.thueringen.de
mailto:Abteilung6@tlv.thueringen.de
mailto:AS-Mitte@tlv.thueringen.de
mailto:AS-Ost@tlv.thueringen.de
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Regionalinspektion Nordthüringen 

Gerhart-Hauptmann-Str. 3 

99734 Nordhausen 

Telefon: 0361 573817-300 

Telefax: 0361 573817-361 

E-Mail: AS-Nord@tlv.thueringen.de

(TLV) Regionalinspektion Südthüringen 

Karl-Liebknecht-Str. 4 

98527 Suhl  

Telefon: 0361 573814-800 

Telefax: 0361 573814-890 

E-Mail: AS-Sued@tlv.thueringen.de

Stand: Juni 2024 

Verzeichnis 2: Übersicht über durchgeführte Schwerpunktaktionen 

Schwerpunktaktion Laufzeit 

GDA Besichtigungen mit Systembewertung (GDA-AP BmSys) 2021 - 2025 

Arbeitsprogramm „Sicherer Umgang mit kanzerogenen Gefahrstoffen"(GDA) 2022 - 2025 

Arbeitsprogramm „Gute Arbeitsgestaltung bei schwerer körperlicher Arbeit und Mus-

kel- und Skelettbelastungen" (GDA) 
2022 - 2023 

Arbeitsprogramm „Gute Arbeitsgestaltung bei psychischen Belastungen" (GDA) 2022 - 2024 

mailto:AS-Nord@tlv.thueringen.de
mailto:AS-Sued@tlv.thueringen.de
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Verzeichnis 3: Den Arbeitsschutzbehörden angezeigte tödliche Unfälle am Arbeitsplatz 

2023 

Anzahl  Branche Kurzbeschreibung 

1 
Erzeugung von Roheisen, 

Stahl und Ferrolegierungen 

Schrottkübel (5,9 t) kippte und quetschte den Verun-

fallten mit dem Haltegriff des Kübels ein. 

1 

Herstellung von Metallwaren 

(Dienstleistungen, Vermitt-

lung von Arbeitskräften) 

Tödlicher Arbeitsunfall aufgrund herunterfallenden 

Coils (1,4 t) vom C-Kranhaken (C-Haken ohne Hakensi-

cherung zum Transport der Coils verwendet).  

1 
Herstellung von Press-, Zieh- 

und Stanzteilen 

Lungenarterienembolie infolge einer plastischen Chi-

rurgie nach dem Arbeitsunfall (Hand wurde durch Zar-

genteil in den Schrott-Trenner geschoben und einge-

klemmt). 

1 

Erbringung von Dienstleis-

tungen für Forstwirtschaft 

und Holzeinschlag 

Der Verunfallte wurde beim Entasten zwischen zwei 

Bäumen eingeklemmt. 

1 
Elektrizitätserzeugung ohne 

Verteilung 

8 m Absturz durch Lichtband bei Reinigungsarbeiten 

einer Photovoltaik Anlage auf dem Dach. 

1 Gemischte Landwirtschaft 
Sturz in den Löschwasserteich bei Reinigungsarbeiten 

(Entfernen von Bäumen und Sträuchern). 

 

  



 

33 

Abkürzungsverzeichnis 

AP Arbeitsprogramm 

GDA-AP KEGS GDA-Arbeitsprogramm Krebserzeugende Gefahrstoffe 

ArbZG Arbeitszeitgesetz 

BAuA 

BGHW 

BGN 

BGRCI 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik 

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe 

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 

BK Berufskrankheit 

BKV Berufskrankheiten-Verordnung 

BmSys Betriebsbesichtigungen mit Systembewertung 

FASI Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. 

GÄD Gewerbeärztlicher Dienst 

GDA Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie 

Ges.-Dienst Gesundheitsdienst 

IFAS Informationssystem für den Arbeitsschutz 

JArbSchG 

LAVG 

Jugendarbeitsschutzgesetz 

Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit in Bran-

denburg 

KEGS Krebserzeugende Gefahrstoffe 

MSB Muskel-Skelett-Belastungen 

RAPEX-System Rapid Exchange of Information System, Schnellwarnsystem der Europäi-

schen Union für gefährliche Konsumgüter 

SARS-CoV-2 Abkürzung für engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 

SGB Sozialgesetzbuch 

Sifa Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsfachkraft 

SPA Schwerpunktaktion 

TLV Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 

TMASGFF Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

TRBS Technische Regel für Betriebssicherheit 

TRGS Technische Regeln Gefahrstoffe 

UV-Strahlung 

UVT 

VBG 

VDSI 

Ultraviolettstrahlung 

Unfallversicherungsträger 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit 

 




